
Der Gutachterausschuss  
für Grundstückswerte im Kreis Heinsberg 
Valkenburger Straße 45 
  
52525 Heinsberg

 Geschäftsstelle:  
 Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 
 Zimmer-Nr.: 509 
 Durchwahl: 02452-1362 24 oder 25 
 Telefax:  02452-138862 24 oder 25 
 E-Mail:  Gutachterausschuss@Kreis-Heinsberg.de

Antrag auf Erstellung eines Wertgutachtens 
Gemäß § 193 Baugesetzbuch in Verbindung mit der Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Name, Vorname der/des Antragstellers/Antragstellerin

Straße, Haus-Nr.

Plz, Ort

Telefon

Ort, Datum

Für die Erstellung des Wertgutachtens werden Gebühren gemäß  Tarifstelle 5 der  Vermessungs- und 
Wertermittlungskostenordnung NRW fällig. Auf alle Gebühren wird Umsatzsteuer erhoben.   
Als Antragsteller/in verpflichte ich mich als Kostenschuldner zur Zahlung der Gebühr 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

Angaben zum Wertermittlungsobjekt

Straße, Haus-Nr.

Plz, Ort/Ortsteil

Gemarkung: Flur: Flurstück(e):

Eigentümer/in

Name, Vorname:

Anschrift:

   wie Antragsteller/Antragstellerin

Weitere Miteigentümer(innen)    ja   (Adressen sind beigefügt bzw. werden nachgereicht)    nein

Gegenstand der Wertermittlung
 Grundstück und Gebäude

 Wohn-/Teileigentum

 nur Grundstück  nur Gebäude

 Erbbaurecht  andere Rechte

Zweck des Gutachtens
 An- / Verkauf

 Vorlage beim Finanzamt

 Vermögensauseinandersetzung  Erbauseinandersetzung

 sonstiges

Wertermittlungsstichtag
 Tag der Besichtigung durch den Gutachterausschuss  andere Stichtage

Wieviele Ausfertigungen des Gutachten werden benötigt ?

Der (Mit-) Eigentümer ist mit der Erstellung des Gutachtens einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift der/des Antragstellers/Antragstellerin
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